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Siebte Änderung der Richtlinien über die Gewährung 

von Zuschüssen zur Sicherung des Zugangs von sozial 
benachteiligten Familien und Kindern zu Angeboten 

anerkannter Einrichtungen der Familienbildung“
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Siebte Änderung der Richtlinien über die Gewährung 
 von Zuschüssen zur Sicherung des Zugangs von sozial benachteiligten Familien 

und Kindern zu Angeboten anerkannter Einrichtungen der Familienbildung“

 

Runderlass 
des Ministeriums für Kinder, Jugend, Familie, 

Gleichstellung, Flucht und Integration 
 

Vom 1. Dezember 2022

 

1

In Nummer 9 Satz 1 der Richtlinien über die Gewährung von Zuschüssen zur Sicherung des Zu-
gangs von sozial benachteiligten Familien und Kindern zu Angeboten anerkannter Einrichtungen 
der Familienbildung vom 26. November 2001 (MBl. NRW. S. 1552), die zuletzt durch Runderlass 
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vom 30. November 2021 (MBl. NRW. 2021 S. 1023) geändert worden sind, wird nach dem Wort 
„Dezember“ die Angabe „2022" durch die Angabe „2023" ersetzt.

 

2

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft.

 

- MBl. NRW. 2022 S. 998
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